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C. Bestattung/Beisetzung

1. Erläuterungen

1.1 Erdbestattung/ Herrichten des Urnengrabes/ Ausstreuung der Asche/ Schmücken des 
Grabes/ Ausbettung

Die Gebühr beinhaltet:

-Vorbereitung und Ausführung des Erdaushubes (Erd- und Urnengrab) einschließlich Ein- und 
    Abbau der Grabverbauelemente

-Auftauen des Frostbodens (bei Bedarf)

-Aufstellen und Rücktransport des Streukastens

-Schließen des Erdgrabes

-Ausstreuen der Asche

-Auf- und Abladen der Kränze, Transport sowie Ablegen der Kränze auf die Grabstätte

-Transport der Urne vom Krematorium zur Trauerhalle

-Unterhaltung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge einschließlich Kranzwagen

-Unterhaltung von Friedhofseinrichtungen

-anteilige allgemeine Verwaltungskosten

-Zuschlag bei Durchführungen von Erdbestattungen bzw. Herrichten eines Urnengrabes am
       Samstag

-Schmücken des Grabes
▪Vorbereitungen
▪Bereitstellen des Schmuckmaterials in Form von Grabmatten oder Naturgrün
▪Durchführung des Ausschmückens

-Ausbettung von Urnen:
▪Vorbereitungen
▪Öffnen des Grabes
▪Herausnahme der Urne
▪Schließen des Grabes
▪Transport der Urne zum Urnenlager zwecks Postversand oder 
 zur Trauerhalle bzw. neuen Grabstätte

-Ausbettung eines Sarges
▪Die Exhumierung erfolgt im Einzelfall durch Vergabe.

-Schließen des Urnengrabes
▪Zuschaufeln des Urnengrabes 
▪leichtes Verdichten der Erde
▪Anlegen bzw. Glätten des Urnenhügels
▪Säubern des Umfeldes

-Kranztransport zwischen Alter Friedhof und Waldfriedhof
▪Fahrzeit zwischen den Friedhöfen (Multicar und Kraftfahrer)

-Aufstellen von Stühlen am Grab zu Trauerfeierlichkeiten
▪ Stuhltransport, Stühle aufstellen und abräumen incl. abwischen
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4.  Kalkulation der Gebühr -Bedarf 2017-

4. 1. Erdbestattung/ Herrichten des Urnengrabes/ Ausstreuung der Asche/ 
Schmücken des Grabes/ Ausbettung

Äquivalenz Fallzahl gewichtete Gebühr
Fallzahl (gerundet)

C.1.  Erdbestattung
    a) von Verstorbenen ab vollend. 1,00 80 80,00 422,20 €             

6. Lebensjahr

    b) von Verstorbenen bis zum 0,44 2 0,88 185,80 €             
vollend.6.Lebensjahr

C.3.a Herrichten eines Urnengrabes/ 0,24 810 194,40 101,30 €             
Ausstreuung Asche

C.5. Schmücken des Grabes bei

    a) Erdbestattung mit Grabmatten 0,05 80 4,00 21,10 €               

    b) Herrichten des Urnengrabes mit Grabmatten 0,03 490 14,70 12,70 €               

    c) Erdbestattung mit Naturgrün 0,25 2 0,50 105,60 €             

    d) Herrichten des Urnengrabes mit Naturgrün 0,06 60 3,60 25,30 €               

C.6.  Ausbettung einer Urne 0,25 15 3,75 105,60 €             

C.7.a Schließen des Urnengrabes 0,02 475 9,50 8,40 €                 

2,34 311,33

1,00

Kosten gesamt 148.122,04 €      422,23 €             

350,81

C.1.c, d und C.3.b 20% Fallzahl gewichtete Gebühr
Fallzahl (gerundet)

 Erdbestattung (für C.3)
C.1.c von Verstorbenen ab vollend. 1,20 5 6 506,70 €             

6. Lebensjahr am Samstag

C.1.d von Verstorbenen bis zum 0,53 0 0 222,90 €             
vollend.6.Lebensjahr am Samstag

C.3.b Herrichten eines Urnengrabes/
Ausstreuung Asche
Herrichten eines Urnengrabes am Samstag (f 0,29 110 31,68 121,60 €             

C.7.b Schließen des Urnengrabes 0,02 75 1,8 10,10 €               
am Samstag (für C.9)

39,48

C.8. Kranztransport zwischen Alter Friedhof und Waldfriedhof

    a) Kranztransport 
60 min Kraftfahrer lt. KGSt x 0,63350 €            38,01 €         38,00 €            
60 min Multicar x 0,10267 €            6,16 €           6,20 €              

44,17 €       
Gebühr (gerundet) 44,20 €            

    b) Kranztransport am Samstag
siehe Kalkulation C.8.a + 20% 8,84 €           

44,20 €         
Gebühr (gerundet) 53,00 €          

C.9 Aufstellen von Stühlen am Grab zu Trauerfeierlichkeiten

a) Aufstellen der Stühle
60 min Kraftfahrer lt. KGSt x 0,63350 €            38,01 €         Gebühr (gerundet) 38,00 €            
30 min Multicar x 0,10267 €            3,08 €           3,10 €              

41,09 €       41,10 €          

Abschreibungen 0,70 €         Gebühr (gerundet) 42 €

b) Aufstellen der Stühle am Samstag
siehe Kalkulation C.9 a + 20% 8,22 €         

41,10 €       Gebühr (gerundet) 49,32 €          

Abschreibungen 0,70 €         50 €               

4.2. Trägerleistung

C.4. 1 Träger

Urnenbeisetzung 1 Träger Kosten gesamt 1.959,66 €    31,60 €               Gebühr
Anzahl Trägerleistungen 62 (gerundet)

Ermittlung der Gebühr f. d. Äquivalenz  

gewicht.Fallzahl gesamt
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D. Zusätzliche Leistungen

Erläuterungen

1.1. Urnenversand

Die Gebühr für den Urnenversand beinhaltet:

-Versandvorbereitungen einschl. Verpackungsmaterial und Porto
 lt. Rechnung Schweriner Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH i.G. in Schwerin
-Verwaltungsleistungen

1.2. Erste gärtnerische Anlage einer Erdgrabstätte auf dem Waldfriedhof

Die Gebühr beinhaltet:

Erste gärtnerische Anlage der Erdgrabstätte, in neu erschlossenen Erdgrabfeldern des 
Waldfriedhofes stets erforderlich, nach der Bestattung einschließl. Material (Pflastersteine, Platten, 
Erde,) und Arbeitsstunden, Technikeinsatz.

1.3. Aufbewahrung eines Sarges oder einer Urne, die nicht auf den Friedhöfen der
       Landeshauptstadt Schwerin bestattet oder beigesetzt werden ab 3. Tag pro Tag

Die Gebühr beinhaltet:

Die Aufbewahrung eines Sarges in einer Leichenhalle oder Gefrierzelle. Die Urne wird aufbewahrt.

Die Gebühr setzt sich aus folgenden Kosten zusammen:

▪Verbrauch von Elektroenergie
▪Wartung der Kühlanlagen
▪Kosten für Reinigung und Desinfektion
▪Verwaltungsaufwand

1.4. Sonderleistungen, die nicht in der Friedhofsgebührensatzung aufgeführt
       sind, werden gesondert, entsprechend anfallender Stunden und festgesetzter  
       Stundensätze berechnet. 
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4. Kalkulation der Gebühr -Bedarf 2017-

4. 1. Urnenversand

 D.1. Urnenversand

219,73 €              44 €            Gebühr 

Anzahl des Urnenversandes 5 (gerundet)

4. 2. Erste gärtnerische Anlage einer Grabstätte

Äquivalenz Fallzahl gewichtete Gebühr
Fallzahl (gerundet)

D.2. Erste gärtnerische Anlage einer 

a) Erdreihengrabstätte für Verstorbene 1,00 6 6,00 47,70 €     
ab vollend. 6.Lebensjahr

b) Erdreihengrabstätte für Verstorbene 0,44 1 0,44 21,00 €     
 bis zum vollend. 6.Lebensjahr

c) Erdwahlgrabstätte je Einzelstelle 1,00 25 25,00 47,70 €     

31,44

1,00

1.498,43 €          47,66 €     

31,44

4. 3. D.4. Sonderleistungen

Mitarbeiter Verwaltung lt. KGSt 47,55 €       
Gartenarbeiter lt. KGSt 31,65 €         
Landschaftsgärtner bzw. Kraftfahrer lt. KGSt 38,01 €         
Bagger 10,39 €         
Multicar 6,16 €           
Motorsäge 7,89 €           

Kosten gesamt

Ermittlung der Gebühr für die Äquivalenz  

Kosten gesamt

gewicht.Fallzahl gesamt


